
Die Stadtverordnetenversammlung

Tagesordnung II Punkt 7 der öffentlichen Sitzung am 27.04.2006

Vorlage Nr. 06-V-21-0002

Verzicht auf die Festsetzung und Erhebung von Grundsteuerkleinbeträgen

Beschluss Nr. 0140

Dem § 5 des Entwurfs der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Wiesbaden für die Haus-
haltsjahre 2006/2007, beschlossen vom Magistrat am 13.12.2005 (Beschluss-Nr. 1145), wird 
nach „Wiesbaden 1. a) und b)“ sowie nach „Stadtbezirke Amöneburg, Kastel und Kostheim 1. a) 
und b)“ jeweils folgender Satz für 2006 und 2007 angefügt:

Auf die Festsetzung einer Grundsteuer A wird bei einem Grundsteuermessbetrag 
< 0,90 € verzichtet. 
Auf die Festsetzung einer Grundsteuer B wird bei einem Grundsteuermessbetrag 
< 0,50 € verzichtet.

(antragsgemäß Magistrat 21.03.2006 BP 0241)  

Dem Magistrat Wiesbaden,          .04.2006
mit der Bitte um weitere Veranlassung im Auftrag

Bohlmann

Der Magistrat Wiesbaden,           .04.2006
   -16- im Auftrag

Dezernat III
mit der Bitte um weitere Veranlassung Zieren-Hesse
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